
1086 der .Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (983 der B!!i1a- : Dr. Mou s si 1; Alt e n b u rge r, M.el t e r, 
gen): . Bundesgesetz, betreffend die Arbeits-: Dr .. H ~ u s e r, K u 1 h a.n.e k. u~d K ~ b e s c h 
marktfärderung (Arbeitsmarktförderungs- ,SOWie die Frau BundesmInister fursozlale. Ver-

gesetz) : waltung Grete Reh 0 r. Es ~rde beschlossen, 
: dem Hohen Hause die Annahme des Gesetzent-

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen: wurfes unter Berücksiehtigung. einer gr9ß~.r~.I). 
die auf dem Gebiete der Arbeitsmarktverwaltung Anzahl von Abänderungsanträgen . Zu emp­
noch in Geltung stehendenreichsrechtlichen Vor-fehlen. Hinsichtlich der' Bestimmungen der 
schriften beseitigt und· unter Bedachtnahme auf; §§ 17 Abs. 2, 33 un.d 51 Ahs .. 4 war.enes Mehr­
die internationale Entwicklung durch eine den heitsbeschlüsse, ansonst.en fan.d die VorJage samt 
Erfordernissen einer modernen Sozi{ll- und den vorgeschlagenen Abäl}..d.er1,1~ge_ne.il}.peHige 
Wirtschaftspolitik entsprechenden Neuregelung Zustimmung. 
ersetzt werden. 1 . b' . B 11' cl A sErge nrs semer eqtungen ste tsoJ;mt.er 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die, Ausschuß für soziale Verwaltuagden A nt r,agl 
Regierud ngsvorlage

b 
in sein~n Sitzhungdeln vom der Nationalrat wolle dema n g.esch 1 0 s- . /. 

2. un 5. Dezem er 1968 ui Ver an ung ge- s en enG e set zen t w- ur, f die venassungs-
nommen. mäßige Genehmigung erteilen'. 

An . den Debatten beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten log. H ä u s e r, 

Suppan 
Berichterstatter 

Wien, am 5. Pezemb~r' 1'968' 

Gertrude w'on4raQt 
Qb,maiJ.o 

1086 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 16

www.parlament.gv.at



2 1086 der ßeilageI1 

, I 
/ . 

Bundesgesetz vom ~XXXXXXX 1968 
betreffend die Arbeitsmarktförderung 
(Arbeitsmarktförderungsgesetz) . 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Aufgaben der mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes betrauten Dienststellen der Arbeits-

. marktverwaltung 

§ 1. (1) Die DienststeUen, der Arbeitsmarkt­
v,erwaltung haben im Sinne einer aktiven Ar­
beitsmarktpolitik zur Erreichung und Aufrecht­
erhaltung der Vollbeschäftigung sowie zur Ver­
hütung von Arbeitslosigkeit ,dadurch beizutragen, 
daß sie· insbesondere 
. a)Personen '. bei der Berufswahl und bei 

. einem ,angestrebten :Seru.fswech~el beraten, 
b) Personen bei der Brlangung eines Aus­

bildungs- oder Arbeitsplatzes und bei der 
Aufrechterhaltung ihrer Beschäftigung oder 
Ausbildung behilflich sind, 

c) Dienstgebern bei der Beschaffung geeig­
neter Arbeitskräfte behilflich sind, 

d) eine allenfalls notwendige Anpassung an 
. die Erfordernisse des Ausbildungs- oder 

Arbeitsplatzes' fördern. 

(2) Die Dienststellen der Arbeitsmarktver­
wiltung haben, soweit dies zur Durchführung 
der in Abs. 1 genannten Aufgaben notwendig 
ist, die Lag,e und die Entwicklung des Arbeits­
marktes und. der Wirtschaft sowie die berufliche 
Gliedenihg der Bevölkerung nach Alter und Ge­
schlecht zu beobachten, hiefür notwendige Unter­
lagen zu beschaffen,erfoI'derliche Aufzeichnun­
gen vorzunehmen und alle Maßnahmen, die eine 
ständig,e allgemeine übersicht gewährleist,en, zu 
treffen sowie die gewonnenen Erkenntnisse bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben zu verwerten. 
Sofern auf Grund der Bestimmungen des Bun­
desstatistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, von den 
sachlich zuständigen iBundesministerien. ausge­
wertete Erhebungen über die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes und der Wirtschaft sowie die 

berufliche Gliederung der Bevölkerung nach 
Alter und Geschlecht vorliegen, sind diese heran­
zuziehen. 

(3) Die Landesarbeitsämt,er. haben unter Zu:" 
grundelegung der Ergebnisse der gemäß Abs.·· 2 
ergriffenen Maßnahmen und nach Anhörung der 
Verwaltungsausschüsse (§ 44) jeweils für das 
kommende Jahr das voraussichtliche Angebot 
und den voraussichtlichen Bedarf an Arbeits­
kräften in ihrem. Landesarbeitsamtsbezirk zu er­
mitteln und unter Berücksichtigung der vorhan­
denen Arbeitsplätz~ und Arbeitskräfte die für 
den Bereich des Landesarbeitsamtsbezirkes zur 
Erreichung der im Abs. 1 genannten Aufgaben 
erforderlichen Maßnahmen naCh Maßgabe d~r 
bestehenden bundesgesetzlichen V orsdlriften zu 
treffen. . 

(4) Die Landesarbeitsämter . haben in vom 
Bundesministerium für soziale Verwaltung fest­
zusetz,enden Zeitabständen, die nicht kürzer sein 
dürfen als ein Jahr, .nach Anhörung der Verwal­
tungsausschüsseeine Vorschau vorzunehmen 

a) über die zu erwartenden Berufswünsche 
der A,rbeitsuchenden und 

b) über die zu erwartenden offenen Stellen 
einschließlich der Ausbildungsmöglich­
keiten, wobei insbesondere auch die beruf­
lichen und wirtschaftlichen Aussichten in 
den einzelnen Berufen zu berücksichtigen 
sind. 

(5) Das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung hat auf Grund der nach Abs. 3 und 4 
erarbeiteten Unterlagen und nach Anhörung des 
Beirates für Arbeitsmarktpolitik (§ 41) eine 
Gesamtanalyse zu erstellen, die auch über lang­
fristige Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt in wirt­
schaftlicher, I;>eruflicher und sozialer Hinsicht Aus­
kunft gibt. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat Maßnahmen für eine den wirt­
schaftlichen Verhältnissenangepaßte und auf die 
voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung Rück­
sicht nehmende Arbeitsmarktpolitik zu treffen. 
Dabei ist auf übergeordnete volkswirtschaftliche 
und soziale Gesichtspunkte gebührend RüCksicht 
zu nehmen. 
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1086 der! Beilagen j 

Schulorganisationsgesetzes 1962,BGBL Nr. 242, 
getroffenen Maßnahmen der Schule .. 

Dur eh f ü h run g, der 
B,e'rufsberatung, 

§ 2. Die DienstStellen der Arbeitsmarktver­
waltung haben die für Fragen der Sozial- und 
Wirtschaftspolitik maßgebenden Stellen über die 
Lage und die Entwicklung des Arbeitsmarktes 
in ihrem Bereich in geeigneter Weise laufend zu " 
informieren. § 4. (1) Die Berufsberatung ist von dem Ar­

beitsamt durchzuführ,en, in dessen Bezirk der 
'Ratsuchende seinen ordentlichen Wohnsitz;' in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bei den zur Schulentlassu'ng 
kommenden Schülern allgemeinbildender, Schulen 
von dem Arbeitsamt,· in dessen Bezirk die Schule 
gelegen ist, und bei ,einem eigens eingerichteten 
ATbeitsamt, wenn, die Größe der Zahl der,Rat..: 
suchenden die Einrichtung rechtfertigt. 

ABSCHNITT 11 

Berufsberatung, Vermittlung von Lehrstellen 
und sonstigen Ausbildungsplätzen 

Be g riff 

§ 3. (1) Unter Berufsberatung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes ist die Hilfe zu verstehen, die 
Personen durch Berufsaufklärung und indivi­
duelle Beratung im Hinblick auf ihre Berufs" 
wahl und ihr berufliches Fortkommen unter an­
gemessener Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten 
und ihrer Verwendungsmöglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt geleistet wird. 

(2), Für die Berufsberatung sowie, die, Vermitt­
lung von Lehrstellen und sonstigen Ausbildungs­
plätzen gelten nachstehende Richtlinien: 

a) die Inanspruchnahme der Berufsberatung 
und ihrer Vermittlungsdienste ist frei­
willig, 

b) niemand kann gezwungen we,pden, eine 
angebotene Lehrstelle oder einen ange­
botenen Ausbildungsplatz anzuureten, 

; e) niemand kann gezwungen werden, eine 
ihm von der Berufsberatung empfohlene 
Person ,einzustellen, 

'd) die Berufsberatung und die Vermittlung 
von Lehrstel1en und Ausbildungsplätzen 
sind unentgeltlich und unparteiisch durch­
zuführen, 

,e)bei der Berufsberatung sind die Berufs­
wünsche und die berufliche Eignung des 
Ratsu,chenden zu berücksichtigen, wobei 
auch auf die wirtschaftliche Verwendungs­
möglichkeit Bedacht zu nehmen ist, 

f) soweit zur Feststellung der Eignung des 
,Ratsuchenden eine psychologische oder 
'ärztliche Untersud1Ung erforderlich ist, 
bedarf 'es hiezu der Zustimmung des Rat­
suchenden, bei einem minderjährigen auch 
des Erziehungsberechtigten (§ 39 Jugend;' 

'wohlfoihrtsgesetz, BGB!. Nr. 99/1954), 
g) auf die Vermittlung einer bestimmten 

LehrsteUe, ' eines, bestimmten, Ausbildungs­
platzes oder einer bestimmten Person be­

, 'steht kein Rech~sanspruch, 
h) auf die Vermittlu~g ,,"on' Lehrstellen und 

sonstigen' Ausbildungsplätzen findet die 
,Vorschrift des § 10 lit. g .. sinngemäß An-
wendung. ' 

(3) Bei der Berufsberatung, insbesondere der 
zur Schulentlassung kommenden Schüler, 'ist Be­
dacht zu nehmen auf die im Sinne des§ 2 des 

(2) Sonderdieristeder Berufsheratun:g können 
vom Bundesministerium fiir soziale Verwaltung, 
den Landesarbeitsämtern oder einem ,ande,~en. 
als dem sonst zuständigen Arbeitsamt für einen 
über seinen Arbeitsamtsbezirk 'hinausgehenden 
Bereich durchgeführt werden, wenn die Beratung 
eines bestimmten Personenkreises besondere 
Qualifikationen des beratenden Personals erfor­
dert und die geringe Zahl 'der zu Berate,nden 
dieses Personenkreises ,die Einrichtung von ent­
sprechenden Sonderdiensten bei dem sonst, zu~ 
ständigen Arbeitsamt D:icht r~chtfertigt.' , , 

(3) Zur Durchführung der Berufsberatung, 
sind in dem hiefür erforderlichen Ausmaß ins­
besondere zu erstellen und zu führen: 

a) Vormerkungen über die; Ratsuchenden 
hinsichtlich i'hrer beruflichen Befähigung 
und den angestrebten Beruf, ' 

b ) Vormerkungen über Aufträg.e zur 'Be­
setzung offener Lehrstellen· und sonstiger 
Ausbildungsplätze sowie'üher die Arbeits­
bedingungen und Voraussetzungen, unter 
denen sie besetzt werden sollen, 

e) berufskundliche Unterlagen; die vor allem 
Berufsbilder, Berufsausbildungsi-ich~linien 
und vergleichbare Aussagen über die Berufs­
anforderungen, Berufsaussichten : in . ihrer 
langfristigen volkswirtschaftlichen Entwidt­
lung sowie Verdienstmöglichkeiten der ein'­
zelnen Berufe zu enthalten haben; 

§ 5. (1) Den Dienststellen ,der Arb!!itsmarkt~ 
verwaltung obliegt es unter anderem, im Ein~ 
vernehmen mit den Schulleitungeri . für. dieAl>~ , 
haltung einer berufs aufklärenden Unterrich~ng: 
durch Ilerufsberater in, der Schule zu .$prge.Q., 
und zwar für Schüler '.. 

a) derS. SchulstufederVplks7' Ha,upt~ und 
Sonderschulen,· ., . 

b) niedriger,er· SchJ,ilstufen. . der ,Volks'-, Haupt­
und Sonderschulen; sofern . sie. ,durch den 
Besuch ,dieser SchulStufedas~;neunte Jah'r 
.der allgemeinen Schulpflicht erfüllen, 

e)des Polytechnischen Lehrganges. 

1086 der Beilagen XI. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 16

www.parlament.gv.at



4 1086 der Beilagen 

(2) Darüber hinaus haben -die Dienststellen suchenden, bei einem minderjährigen über 
der Arbeitsmarktverwaltung auf Ersuchen der Wunsch des. Erziehungsberechtigten (§ ?9 '1?­
Schulbehörde FachLeute zur Ergänzung des be- gendwohlfahrtsg-esetz, BGBl. Nr. 99/1954), em 
rufsorientier-enden. Unterrichtes im Polytech- Berufsberatungsgutachten . zu erstellen, dessen 
nischen Lehrgang zur Verfügung zu stellen und _ Weitergabe an andere Stellen nur mit ~ustim,: 
<li-c', S~l;le über der-en Wunsch bei generellen ,mung der vorgenannten Personen zulässig ist. 
Maßnahmendttr Berufswahlvorbereitung, wie (3) Alle bei Durchführung der Berufsberatung 
Führungen in Perufskundliche Ausstellungen, in . ausschließlich aus der amtlichen Tätigkeit bt­
Betriebe·und. zu Filmveranstaltungen, zu unter- : kanntgewqrdenen Tatsachen unterliegen der Ge­
stügen~ -heimhaltung, soweit ihre Geheimhaltung im 

"(3) Die Vorschriften der Abs. 1 und 2 mit Interc:sse einer Gebietsk?rperschaft oder der 
Ausnahme der den Polytechnischen Lehrgang i Parte~en geboten erschemt (Art. 20 Abs. 2 
öetreffertdenBestimmungen gelten sinngemäß: B-VG.). 
hinsichtlich .. de~. allgemeinbildenden höheren i § 8. (1) Zur Durchführung der Berufsberatung 
Schulen bezughch entsprechender Maßnahmen ; sind solche Personen heranzuziehen welche die 
für die Schüler der beiden letzt-en Schul stufen. i persönliche Eignung haben und' auf Grund ihrer 

§ 6. (1) Zu Beginn des Sd1Uljahres haben die i Vorbildung die erforderlichen fachlichen Voraus­
Volk~-,. Haupt- und Sonderschulen sowie die : setzungen besitzen. 
Polytechnisch,en Lehrgänge alle im § 5 Abs. 1: (2) Das Bundesministerium für soziale Verwal,: 
unter lit. abis c genannten Schüler dem nach _ tung hat für die fachlich-e Ausbildung und. Fort­
dem Standort der Schule zuständigen Arbeitsamt : bildung der in der Berufsberatung tätigen Per­
nach Maßgabe des Abs. 4 zu melden. sonen durch geeignete Schulungsmaß!1a!hmen zu 
. (2) Die allgemeinbildenden höheren Schulen. sor~en. 
haben jene SchüLer, die nach Erfüllung ihrer. 

ABSCHNITT III 

Arbeitsvermittlung' 

Begriff 

SChulpflicht die Schule verlassen, sobald dies be- . 
kannt wird, und überdies di,e Schüler der beiden 
letzten Schulstufen zu Beginn des Schuljahres_ 
dem nach dem Standort der Schule zuständigen 
Landesarbeitsamt nach Maßgabe des Abs. 4 zu: 
melden. § 9. (1) Arbeitsvermittlung im Sinne, dieses 

(3) D· b f b·ld d . 1 d h··h : Bundesgesetzes ist jede Tätigkeit, die darauf ge-le eru s I en en mltt eren un 0 eren ·_L • b· _L •• 

Sch le h b II . '. ch ·d. d nUltet Ist, Ar -eltsuenende mit DIenstgebern zur 
u_ n a ea a e vorz-eltlg auss el en en B .. d D· h··l· d . 

S_L ··1 d ch·h S d . .. d· egrun ung von lenstv-er a tnIssen- 0 -er mit UlU er em na I rem tan ort zustan Igen A f' b Z· _L· • I 
A b . , eh M ß b d Ab- 4 . 1d u tr-agge ern (wlsUlenmelstern, Mitte sper-reitsamt na a ga e es s. zu me, en. ) B'·· d H . b· h .. l - '-.. '. ... sonen zur egrun ung von elmar eltsver a t-

(4) Das Bu~desmlmstenum {ur SOZiale Ve:-- nissen im Sinne des Heimarbeitsgesetzes 1960, 
waltung hat die Form der Meldungen und die BGBl. Nr. 105/1961 zusammenzuführen es sei 
inhaltliche Gestalt~ngde.r Formular-e der.Berufs- denn, daß diese. Tätigkeit nur gelegentlidt und 
beratung~k~rte~ l~. Elnv,ern.ehmen ~lt dem unentgeltlich oder auf Einzelfälle beschränkt aus­
}3~q,esmlmstenu~ fur U~terT!(;:ht, soweit davon geübt wird. Unter den Begriff Arbeitsvermitt­
~d;. .und"Jor$twmschaftl~che Schulen bet~o.ffen lung fällt auch die Vermittlung von Arbeit­
smd, 1m Emv,ernehmen mit dem BundesmmlSte- suchenden von österreich in das Ausland und 
rium für Land- und Forstwirtschaft, festzusetzen. vom Ausl;md na.ch österreich. 

(5) Die. inde~.Abs. 1. und·2 ~na~ten S<;hulen (2) Unentgeltlich im Sinne des Abs. 1 ist die 
h~.ben .bel ~.orhegen emer. s~nfthch-en ElI:ver- Tätigkeit der Arbeitsvermittlung, wenn. sie nicht 
standmserklarung des ErZiehungsberechtigten auf Gewinn gerichtet ist und ohne sonstigen 
(§ 39 ]ugendw?hlfahr.tsgesetz, BGBl. Nr. 99/ wirtschaftlichen Nutzen ausgeübt wird. 
1954) der . Schuler, em Lehrergutachten und, . .. .. . 
sofe.rn. vorhanden, auch ein Schularztgutach~en . (3) Als Tätigkeit Im Smne ~esAbs .. 1 gilt auch 
über d~ebetreffenden Schüler d,em zuständigen die Herausgabe und der Vertneb sowie der Aus-
A L· .. b ._ ,h, . . L ,d b· hang von Listen über Stellenangebote und . Fot:·ltsamt eZle ungswelse an esar .eltSamt 11 ch . chr ßl"ch d d L· 
für Zwecke der -individuellen Berufsberatung zur Slte.1nge~~ e

d 
ems

S 
Ide I

d 
ck er denA Is~en 

V rf· u z teIl g elUlzuaUlten 'en on er ru e . un uszuge 
e ug ng . u s. en. aus periodischen Drucksch.riften. Die Aufnahme 
§ 7~.(1} Die Dienststellen der Arheitsmarkt- von Stellenangeboten und Stellengesuchen in 

verwaltung haben ein Berufsbet'atungsgu~achten Zeitungen, Zeitschriften, Fachblä~tern und 
zU: erstellen und an andere Stellen welterzu- ähnlithenperiodisch erscheinenden Druck­
geben; . wenn dies durch gesetzliche Vorschriften schriften wird hiedurch nicht eingeschränkt, es 
angeordnet· ist. .. sei· denn, daß die Veröffentlichung von SteIlen-

(2) -überdies haben die Dienststellen der Ar- angeboten und Stelleng-esuchen der Hauptzweck 
beitsmarktv,erwaltuag über Wunsch des Rat- des Druckwerlres ist. Die Veröffentlichung von 
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1086 der Beilagen 5 

Stellenangeboten für eine Beschäftigung im Aus­
land bedarf jedoch der vorherig,en Zustimmung 
des zuständigen Landesarbeitsamtes. Zuständig 
ist das Landesarbeitsamt, in dessen Bereich die 
Druckschrift hergestellt wird. Die Zustimmung 
zur Veröffentlichung ist zu erteilen, werin durch 
das Stellenangebot Arbeitskräfte gesucht werden, 
an denen im Inland kein Mangel besteht; 

(4) Als Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt 
des weiteren auch die Zurverfügungstellung von 
Arbeitskräften an Dritte, sofern demjenigen, der 
die Arbeitskräfte zur Verfügung stellt, diesen 
gegenüber ,dienstgeberähnliche Befugnisse zu­
kommen, ohne daß, er entsprechende Pflichten, 
insbesondere das wirtschaftliche Wagnis, auf 
längere Dauer und unabhängig ,davon über­
nimmt, ob eine Beschäftigung nachgewiesen 
werden kann. 

(5) Jede auf Arbeitsvermittlung gerichtete 
Tätigkeit, die durch di,eBestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder andere, gesetzliche V or­
schriften nicht gedeckt wird, ist untersagt. 

§ 10. Für die Arbeitsvermittlung gelten ins­
besondere nachstehende Richtlinien: 

derlich ist, bedarf es hiezu der Zustimmllng 
des A'rbeitsuChenden, beiein~m mi~der­
jährigen auch seines Erziehungsbereclttig­
ten(§ 39 Jugendwohlfahrtsg,esetz, .;ßGBI. 
Nr. 99/1954), 

i) ein RechtsaU5pruch auf Vermittlun,g eines 
bestimmten Arbeitsplatzes odereirter be­
stimmten Arbeitskr.aft besteht flicht. . 

§ 11. (1) Eine Vermittlung in einen von Streik 
oder Aussperrung betroffenen Betrieb sowie die 
Vermittlung von streikenden oderausgespernen 
Dienstnehmern ist unzulässig. ' 

(2) Das nach dem Standort. des Betriebes zu­
ständige. Arbeitsamt ist· durch die zuständigen 
Interessenvertretungen der. Dienstgeber . von 
einer verfügten Aussperrung und durch die 
zuständigen Interessenv.ertretungen der Die{ist­
nehmer von dem Ausbruch eines Streiks, sofort 
nachdem die Interessenvertr,etungen von der 
Aussperrung beziehungsweis,e dem Streik Kennt­
nis . erlangt haben, auf kürzestem Wege zU: ver­
ständigen. In gleicherWeise ist ·von der Beendi­
gung einer Aussper.rung oder eines Streiks Mit­
teilung zu machen. 

a) die Inanspruchnahme der Arbeitsvermitt-
I Durchführun'g der Arbeits~; ung ist freiwillig, 

, vermittlung 
b) niemand kann gezwung,en werden, eine 

ihm angebotene Arbeit ,anzunehmen - die § 12. Die Arbeitsv,ermittlung ist vOn dem' A,r7 
Bestimmungen des Arbeitslosenv.ersiche- beitsamt, in dessen Bezirk der Arbeitsuchende 
,rungsgesetzes 1958, BGBI. Nr. 199, werden seinen ordentlichen Wohnsitz, in Erma~gelung 
hiedurch nicht berührt, eines solchen seinen gewcyhnIichen Aufenthalt 

c) niemand kann gezwungen werden; eme hat, durchzufühl'en. Abweichend davon könrien 
angebotene Arbeitskraft einzustellen, Sonderdienste der Arbeitsvermittlung vom Bun-

d) die Arbeitsvermittlung hat dahin zu wir- desministerium für soziale, Verwaltung, d!!n 
ken, daß Arbeitsuchenden off,ene Stellen Landesarbeitsämtern oder einem anderen als 
nachgewiesen werden und die Dienstgeber dem sonst zuständigen Arbeitsamt für einen 
die angefol'derten Arbeitkräfte ,erhalten, über seinen Arbeitsamtsbezirk hinausgehenden 
können, Bereich durchgeführt werden, wenri die Arbeits-

e) die Arbeitsv,ermittlung ist unentgeltlich' vermittlung eines bestimmten Personenkreises 
und unparteiisch durchzuführen, besonders qualifiziertes VermittlungspersönaI er­

fordert oder die geringe Zahl de'r zuVermitteln~ 
f) bei der A:rbeitsv,ermittlung sind die Fähig-' den dieses Personenkreises ,die' Einrichtung :von 

keiten, Wün5che, die psychische und entsprechenden Sonderoienstenbei dem sonst 
physische Eignung und die sozialen Ver- zuständigen Arbeitsamt nicht rechtfertigt. 
hältnisse des Arbeitsuchenden einerseits 
und die Wünsche des Dienstgebers und die § 13. (1) Zur Durchführung der Arbeitsver­
ErforderniS5e des Arbeitsplatz,es anderseits mittlung sind in (I.em hiefür erforderlichen Aus-
zu berücksichtigen, maß insbesondere zu erstellen und zu führen: 

g) Arbeitsuchende dürfen nur zu Arbeiten' ,a) Vormerkungen über die Arbeitsuchenden, 
vermittelt werden, die ihren körperlichen , ihre, berufliche Befähigung und Erfahrung 
Fähigkeiten :angemessen sind, ihre Gesund- sowie über die angestrebte Beschäftigung, 
heitund Sittlichkeit nicht gefährden und b) Vormerkungen über Aufträge zur Be-
angemessen entlohntsind, wobei als ange- setzung offener Stellenod:er Ausbildungs-, 
messen eine Entlohnung dann ,gilt; wenn stellen, über die Vor,aussetzungen" unter 
sie .den jeweils anzuwendenden kollektiv- denen sie, besetzt werden sollen, und über-
vertraglichen beziehungsweise gesetzlichen die A'rbeitsbedingung,en, ' 
Bestimmungen entspricht, c) Unterlagen über Betriebe. 

h) soweit zur Feststellung der Eignung des' (2) Die Dieru;tstellen der Arbeitsmarktver-
Arbeitsuchenden eine ärztliche beziehungs- waltung haben für eine Veröffentlichung ge­
weise psychologische Untersuchung erfor-' meldeter freier Arbeitsplätze und Ausbildungs-
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-stellen' stiwie· ,der Arbeitsgesuche 'zu sorgen; 
soweit dies zur erfolgreichen Durchführung der 
Arbeitsvermittlu,11f; 'zweckmäßig 'und unter Be­
rücksichtigungdes damit . verbundenen Auf­
wandes gerechtfertigt erscheint. 

§14. Alle bei Durchführung der Arbeits­
vermittlung ausschließlich aus ,der ,amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordenen Umstände und 
Tatsachen unterliegen der Geheimhaltung,' so­
weit Ihre Geheimhaltung im Interesse e~ner Ge­
bietskörperschaftQder der Parteien geboten er­
scheint. 

." § ,15. (1) Zur Durchführung der Arbeitsver­
mittlung sind' solche Personen heranzuziehen, 
die auf Grund ihrer beruflichen Tätigkeit oder 
Vorbildung die erforderliche fachliche 'und über­
dies die notwendig,e persönliche Eignung haben. 

(2) Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 findet sinn­
. g~mäß Anwendung: " ' 

§ 16. Das Bundesministerium ,für soziale Ver­
waltung, hat nach Anhörung des Beirates für 
A'rbeitsmarktpolitik 'z·u verordn~n, daß P.er­
sonengruppen, deren Vermittlung im Hinblick 
auf ihre persönlichen Verhältnisse, wie körper­
liche oder psychische Behinderung oder vor­
zeitige Auflösung, ~s Lehrverhältnisses ohne 
eigenes Verschulden, 'erschwert ist, bei der Ar­
beits-' 'Und' Lehrstel1envermittlung besonders zu 
berücksichtigen sind. Gesetzliche Regelungen über 
die bevorzugte Arbeitsvermittlung werden hie­
durch nicht berührt., 

E'i n1' (e h tun gen zur A 'r b 'ei t s v e r­
lri i t t1 u n g . ~ u ß er h ~ I bd e rAr bei t s-

. , . mal' k t v e 'r wa. I tun g , 

.§ 17.(1) Abweichend von der Vorschrift des 
§ ,12 kann ArbeitlSvermittlung 'auch, von kari­
tativen Einrichtungen maßgeblicher Bedeutung 
sowie von den gese~zlichen Interessenvertretun­
gen u~d 'kollektivvertragsfähigen Berufsvereini­
gungen hinsichtlich ihrer Mitglieder unter nach­
stehendeIl Bedingungen ausgeübt werden: 

" a)· die Aasübung der Arbeitsvermittlung hat 
entsprech.end den für die Arbeitsvermitt­
lung gemäß § 10 gehenden Richtlinien zu 
erfolgen und ~tdem Bundesministerium 
für soziale Verwaltüng iriIierhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes anzuzeigen; in der Anzeige sind 
der Ort und der Umfang der Vermittlungs­
'tätigkeit sowie der Personenkreis, auf den 
sich 'dieVermittlungstätigkeitbezieht, ,be~ 

• :karintzugeben; bei erstmaliger Ausübung 
der Vermittlungstätigkeit ist die Anzeige 
vor Aufnahme derselben zu erstatten, 

b)das. Ausmaß der Vermittlungstätigkeit 
, " ,muß sich; verglichen mit .demAusmaßder 

'den genannten Institutionen obliegenden' 
einzelnen wesentlichen Aufgaben, in jenen 

Grenzen halten, die ',diese Vermittlungs­
tätigkeit als geringfügig erscheinen lassen. 

(2) Die Vermittlungstätigkeit gemäß Abs.1 
ist zu unterSagen, wenn bei ihrer Durchführung 
wiederholt oder in grober Weise gegen die Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes verstoßen wurde. 

(3) Darüber hinaus kann das' Bundesministe­
rium füt· soziale' Verwaltung auf Antrag auch 
anderen Einrichtungen die Durchführung der un­
entgeltlichen Arbeitsvermittlung für bestimmte 
Berufsgruppen übertragen, wenn hiefür ein Be­
darf nicht nur für einen verhältnismäßig kurzen 
Zeitraum besteht und es die Besonderheit der 
Arbeitsvermittlung in diesen Berufsgruppen 
zweckmäßig erscheinen läßt. überdies muß die 
Gewähr dafür gegeben sein, daß der Antrag­
steller die für eine erfolgreiche Vermittlung in 
diesen Berufsgruppen nötigen Voraussetzungen 
aufweist und' die unentgeltliche Arbeitsvermitt­
lung gemäß den für die Arbeitsvermittlung 
geltenden Richtlinien. (§ 10) und im Einklang 
mit den sonstigen Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes durchführen wird. Vor der übertragung 
ist der Beirat für Arbeitsmarktpolitik zu hören. 

(4) Die, übertragung der unentgeltlichen 
Arbeitsvermittlung kann mit·' Auflagen verbun­
den werden, die die Einhaltung der Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes, sicherstellen sonen~ 

(5) Die übertragung ist vorn Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung zu widerrufen, wenn 
die Voraussetzungen, die hiefür maßgebend 
waren, nicht mehr vorliegen, ferner dann; wenn 
bei der Durchführung der unentgeltlichen Ar­
beitsvermittlung gegen die Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes oder gegen die sich aus den Auf­
lagen (Abs. 4) ergebenden' Verpflichtungen 
wiederholt oder· in grober Weise 'verstoßen 
wurde oder andere öffentliche Interessen verletzt 
worden sind. 

§ 18. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat auf Antrag die Ausübung der 
entgeltlichen Arbeitsvermittlung, das ist im 
Sinne dieses Bundesgesetzes die auf Gewinn ge­
richtete Arbeitsvermittlungstätigkeit, physischen 
Personen ausnahmsweise für eine, mehrere oder 
alle der nachstehenden Vermittlungsarten zu be­
willigen: 

a) Konzertvermittlung, das ist die Vermitt­
lung von· Personen, die bei Instrumental­
oder Vokalkonzerien, Gesangs- oder ande­
ren Vorträgen oder Darbietungen; an denen 
ein Interesse der Kunst oder Wissenschaft 
besteht, mitwirken, 

b) Artistenvermlttlung, das ist die Vermitt­
lungvoJ;l Personen, die artistische oder 
artistisch~künstlerische Leistungen erbrin­
gen, 

e) Bühnenvermittlung, das ist die Vermittlung 
von 'Personen; die' bühnenkünstlerische 
Leistungen . erbringen, 
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d) Filmvermittlung, das ist die Vermittlung schäftigung oder Ausbildung können Beihilfen 
von Personen, die filmkünstlerische Leistun- gewährt werden, um 
gen erbringen, . a) die berufliche Ausbildung in einem Lehr-

e) Musikervermittlung,das ist die Vermittlung beruf zu erleichtern, 
von: Personen, die allein oder in Gruppen b) eine Ein~, Um- oder Nachschulungoder 
als Musiker tätig werden. eine unter lit. a nicht·erfaßte berufliche 

Vor der Entscheidung über den Antrag ist der Ausbildung zu erleichtern, eine Arbehser-
Beirat für Arbeitsmarktpolitik anzuhören. probung, eine Berufsvorbereitung oder ein 

(2) Die Ausübung der entgeltlichen Arbeitsver- Arbeitstraining zu ermöglichen und eine 
mittlung darf nur bewilligt werden, wenn Weiterentwicklung im Beruf zu fördern, 

a) der Antragsteller dieösterreichische Staats- c) Vorstellungen und Bewerbungen zu er-
. bürgerschaft besitzt, leichtern, 

b) die Gewähr gegeben erscheint, daß der An- . d 
tragsteIler . die entgeltliche Arbeitsvermiü-, d) Reisen und Obersiedlungen, die mit '. em 

,Arbeitsantritt im Zusammenhang stehen, lung im Einklang mit den Bestimmungen 
zu erleichtern, dieses Bundesgesetzes durchführen wird, und 

c) ein Bedarf hiezu nicht nur für einen ver- e) die Führung eines getrennten Haushaltes 
hältnismäßig kurzen Zeitraum besteht. . zu erleichtern, , . 

. (3) 'Für die Durchführung der entgeltlichen . f) bei der Beschaffung von Arbeitskltiidung 
Arbeitsvermittlung müssen eigene Geschäfts- und Arbeitsausrüstung sowie Behinderten 
räume zur Verfügung stehen. Diese Geschäfts-' bei der Beschaffung von Arbeitsplatuus-
räume dürfen nicht mit Räumen in .unmittel- rüstung zu helfen,' , 
barer Verbindung stehen, in denen eine andere g) den Zeitraum, der zwischen dem Antritt 
selbständige Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. einer neuen Beschäftigung und der ersten 

(4) Die Bewilligung der entgeltlichen Arbeits- Lohnauszahlung liegt, überbrücken zu 
vermittlung ist mit Auflagen zu verbinden, die: helfen. 
die Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundes-: 
gesetzes sicherstellen sollen. (2) Beihilfen gemäß Abs. l' könn~n an be-

(5) Auf Verlangen ist dem Bundesministerium . ziehungsweise für Personen gewährt werden, . 
für soziale Verwaltung, dem zuständigen Landes-, a) die einen Beruf erlernen, 
arbeitsamt sowie dem zuständigen Arbeitsamt' . b) die beschäftigungslos sind, 
Einsicht in die Aufzeichnungen und sonstigen; c' die eine qualifiziertere 'oder produktivere 
Unterlagen' über die Vermittlungstätigkeit zu; Beschäftigung anstreben, 
gewähren und üher diese Tätigkeit J'ede ver-i.' . 

d) die selbständig erwe.rbstätig sind, .und si.ch, Langte Auskunft zu erteilen. 
(6) Die Bewilligung ist vom Bundesministe-: für eine unselbständige Beschäftigung .au,s-

bilden lassen, weil sie infolge von St. rukrur­rium für soziale Verwaltung zu widerrufen,: 
wenn die Voraussetzungen, die hiefür maßgebend: änderungen zum Wechsel in einen'tiri,sel~-
waren, nicht mehr vorliegen, ferner dann, wenn: ständigen Beruf gezwungen sind" • . 
.bei der ,Durchführung der entgeltlichen Arbeits-: e) deren Arbeitsplätze yoneiner Betdebsein-
vermittlung gegen die Vorschriften dieses Bun- stellung,-einschränkung 'oder -umstellung 
desgesetzes oder gegen die sich aus den Auflagen; betroffen sind öder in nächster Zeit be-
(Abs; 4) ergebenden Verpflichtungen wiederholt: troffen werden; oder '. 
oder in grober Weise verstoßen wurde oder; f) die auf Grund einer' Minderung der körper-
andere öffentliche Interessen' verletzt worden; lichen oder geistigen Leistungsfähigkeit 
sind. ' . eine Erwerbstätigkeit nicht ohh!!solche 

(7) Abweichend von der Vorschrift des Abs. 2: Beihilfen 
lit .. a ist Ausländern gegen· Nachweisung der; aa) aufnehmen oder . 
materielleri Gegenseitigkeit durch' den Staat, dem' bb) beibehalten können .. 
sie angehören, die Dtirchführungder entgeltlichen 
Arbeitivermittlung zu bewilligen. . 

ABSCHNITT tv 
Arbeit,smarktpolitische Förderungsmaßnahmen 

,,(3) Für Dienstnehmer, d.enen die Teilnahme 
an Maßnahmen gemäß Abs. 1 lit. b vomzustän­
.digen Arbeitsamt bewilligt wurde, kann bei nur 
teilweiser Freistellung von der '. Diellstleis~ung 

Bei hilf e n zur F ö r der u n g der E r la n-: zwischen dem Dienstgeber und dem. ·Dienst­
g u. ng von A r bei t s- 0 cl e rAu s b i I~' nehmer, sofern dies eine kollektivvertragliciIe 
du xl g s p 1 ätz e n 0 der zur' Sie her u n g Regelung nicht ausdrücklidi, ausschliei\t,eine 

ein erB es c h ä f t i gun g Vereinbarung über die .AUquotierung der Bezüge 
,§ 19. (1) Zur Erlangung eines Arbeits- oder' ,entsprechend der geleisteten: Arbeitszeit getroffen 

Ausbildungsplatzes oder zur Sicherung einer Be- werden. 
, I 
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. § '20. (1) Beihilfen gemäß § 19' Abs. 1 lit. a' (3) Beihilfen ·gemäß § 19 Abs: 1 lit.· c können 
können den Beihilfenwerbern als· Zuschüsse zu· den Beihilfenwerbern als Zuschüsse zu den no.t­
den Kosten' der Benifsausb"ildung in einem Lehr- wendigen Vo.rstellungs- und Bewerbungsko.sten 
beruf je nach der Lage des : Falles in: Fo.rm vo.n, bis zur tatsädIlich entstehenden Höhe gewährt 
laufenden Beihilfen, als einmalige Beihilfeo.der i werden, wenn o.hne eine solche Beihilfe eine 
in b.eiden Fermen gewährt ·werden, wenn ehne: Verstellung o.der Bewerbung im Hinblick auf 
,.Gewährung einer ,Beihilfe .die Möglichkeit der; die persönlichen Verhältnissedes Beihilfenwer-
Ausbiidung in Frage gestellt wäre. Ob die Ge-: bers nicht möglich wäre. . . 

. währung einer laufenden o.der einer einmaligen: 
Beihilfe o.der , o.b ,die 'Gewährung der Beihilfen: (4) Bei):tilfen gemäß §19 Abs. 1 lit .. d.können 
beider Fermen in Betracht ko.mmt und die Höhe; den ,Beihilfenwerbern als, Zuschüsse .zu .den 
derselben richtet sich nach den persönlichen Ver- Ko.sten· der Reise und ,der übersiedlung nach 
hältnissen des Beihilfenwerbers. Als laufende Bei-: dem nellen Aufenthaltso.rt bis zur tatsächEch 
hil'fekann ein ZuschuB . bis' zu 500 S mo.natlich,' entstehenden ,Höhe gewährt werden, .wenn zur 
'als einmalige Beihilfe kann entweder einmal für; Erlangung eines Arbeits- o.der eines Ausbildungs­
die gesamte Dauer der Lehrzeit oder einmal je, platzes' ein Wechsel des.Aufenthaltso.rtes no.twen­
U~hrjahrein Zuschußbis zu 1000 Sgewährt wer-' dig ist, die veraussichtliche Dauer der Beschäfti­
den. So.llte auf Grund geänderter wirtschaftlicher! gung und die persönlichen Verhältnisse .des Bei­
Verliältnisse' mit den festgesetzten Höchstsätzen. hilfenwerbers dies rechtfertigen. Selche Beihilfen 
das 'Auslangen nicht mehr ·gefunden werden, so.: können auch als Zuschüsse zu den Reise- und 
hat das :Bundesministerium fürso.ziale Verwal-: übersiedlungskosten der Fam:ilienangehörigen, 
tung im Einvernehmen mit dem Bundesministe-l die ,zur Fortsetzung ,o.der Aufnahme der Haus­
,rium für Finanzen unter Bedachtnahme darauf gemeinschaft an den neuen Aufenthaltso.rt mit­
entsprechende neue Höc:hstgrenzen festzusetzen. ~ reisen ,o.der nachfelgen, gewährt werden, wenn 

(2) B~ihilfen gemäß, § 19' Abs. 1 lit. b können; die für die Beihi1~engewährung. an den Ar~eit­
den Beihilfenwerbern gewährt werden. als Zu-; nehmer erfo.rder!lchen Vo..raussetzungen smn-
schüsse ! gemäß gegeben smd und Ihre Unterkunft ge~ 

a)- zu den . Teilnahme- und- Beitragskosten, : sichert ist. 

br zu den Reise-, Unterkunfts- und Verpfie- j (5) Beihilfen gemäß' § 19 Abs. llit. e können 
gungsko.sten, : den Beihilfenwerbern als ZusChüsse zur Deckung 

c) ~ur Deckung des. Lebensunterhaltes, i der erhöhten Ko.sten des Lebensunterhaltes,die 
d)zur Deckung der ~rh?hten Ko.sten des! durch die No.twendigkeit, einen getrennten 

Lebensunterhaltes bel emer allenfalls er-1Haushalt zu führen' verursacht sind bis zu 
f~rderlichen ge~rennten Haushaltsführungi einem Jahr nach A;fnahme der Beschäftigung 
bIS zur Daueremesjahres, : gewährt werden, wenn die persönlichen Vei:hält-

und zwar im Falle der lit.c in der Höhe vo.n! nisse des Beihilfenwerbers dies erfo.rdernund 
höchstens 80 v. H. des letzten Bruttoarbeitsent-i .wenn an:zunehmenist,daß das 'Dienstverhältnis 
~eltes, mindesten~ jed~Ch ~n . der. Höhe ~es sich! veraussichtliCh länger als ein' Jahr dauern 'wird 
1m Falle derArb~ltslo.sIgkelt. m dIesem ZeItpunkt i und nicht durch eine vertragliche Regelung eine 
nach-dem Arbettslo.senver51cherungsgesetz 1958 f Entschädigung für eine getrennte Haushalts­
e:gebenden Ar~eitslo.sengel~es.,Für den·F.all, d~ßi führung vergesehen ist. 

-ern Bnitto.arbeltsentgelt meht .gegeben 1st, gllti 
als Brutto.arbeitsentgelt das niedrigste ko.llektiv-l (6) Beihilfen gemäß§ 19 Abs. 1 lit. fkönnen 
ver.tragliche Bruttoarbeitsentgelt eines über i den Beihilfenwerhern zur Beschaffumg der ,no.t­
.t.8 Jahre,~lte": mit l~ichten T~tigkeiten beschäf-j wendigen Arbeitskleidung, .Atbeitsausrüstung 
.trgten Metallh1lfsarbeitersgemaßdem lo.hnrecht-i und Arbeitsplatzausrüstung entweder als unver­
lichen Teil zum Ko.llektiVvertrag für eisen- und!zinsliches Darlehen o.der als 'Zuschuß gewährt 
metallerzeugende und. -verarbeitende Industrie! werden, wenn der Beihilfenwerber nicht über 
und Gewerbe österreichs., Innerhalb der in den~ die zur Beschaffung erforderlichen Mittel ver­
verangehenden Sätzen bezeichneten Grenzen ist; fügt und dadurch die Arbeitsaufnahmein Frage 
der Zuschuß unter Berücksichtigung der persön-: gestellt wäre. Als Darlehen kann ein Betrag bis 
lichen Verhältnisse des Teilnehmers und des Be-' zur Höhe der Anschaffungsko.sten, rückzahlbar 
'dades der' 'Wirtschaft an Arbeitskräften mit den; in gleichen Monatsraten, längstens innerhalb 
'durch die 'beabsichtigte Schulung erreichbaren i eines Jahres, gerechnet ahdem Tage der' ersten 
'Qualifikationen jeweils so. festzusetzen, daß die: Lehnzahlung, gewährt werden. Als ZuschuB 
im:§ '19 Abs.·l lit. h g,enannten Ziele erreicht kann die Beihilfe, und zwar bis zur halben Höhe 

'werden können. In den Fällen· der lit. a, b und: der Anschaffungsko.sten, dann gewährt werden, 
dkönnen ZusChüsse' unter Bedachtnahme auf die wenn die Rückzahlung eines gew.ährten Dar-
persönlichen Verhältnisse des Teilnehmers bis: lehens im Hinblick auf die persönlichen Verhält­
:zur Höhe ,der tatsächlich entstehenden Kosten nisse des Beihilfenwerbers eine beso.ndere Härte 

. gewährt werden. darstellen würde. 
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. (7) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. g können § 24. (1}Begehren um Gewährung einer Bei-
den Beihilfenwerbern . als unverzinsliches Dar- hilfe gemäß §§ 19 und 20. sind bei dem nachdem 
lehen zur überbrückung des Zeitraumes, der ordentlichen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
zwischen dem Antr,itt einer neuen Beschäftigung solchen bei dem naCh. dem gewöhnlichen·Aufent,. 
und '.der ersten 'Lohnauszahlung liegt, gewährt halt des Beihilfenwerberszuständigen Arbeits­
werden, wenn sie. nicht über die zur' Bestreitung amt einzubringen, sofern es :sich um eine Ein­
des Lebensunterhaltes ,erforderlichen Mittel in richtung oder einen Betrieb' handelt, bei dem 
diesem Zeitraum verfügen. Als Darlehen kann nach dem 'Standort der Einrichtung beziehungs­
ein Betrag bis zur Höhe des für diesen Zeitraum weise des Betriebes .zuständigen Arbeitsamt;;so­
gebührendenEn~gelts gewährt werden, rückzahl- fern der Arbeitsplatz aber' außerhalb des Stand­
bar längstens innerhalb von drei Monaten, ge-ortes der Einrichtung oder des . Betriebes gelegen 
rechnet ab dem Tage der ersten Lohnauszahlung. ist, bei dem Arbeitsamt, in dessenSprerigelder 

§ 21. (1) Inhabern von Betrieben, die Maß- Arbeitsplatz liegt. 
nahmengemäß§ 19 Abs. l·lit. b im eigenen (2) über Begehren um Gewährung von Bei­
Interesse durchführen, ,können ZusChüsse bis hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs­
zu 50 v. H. des ihnen entstehenden Personal- ausschusses, sofern die Gesamtsumme im Einzel­
und Sachaufwandes als Beihilfen gewährt wer- fall den Betrag von '200.000S nieht übersteigt, 
den. 'Bei der Festsetzung der Höhe des Zuschusses das Landesarbeitsamt; ; in allen anderen Fällen 
ist auf den Nutzen, der sich für die Betriebe das Bundesministcrium für soziale Verwaltung 
aus der Durchführung der Maßnahmen ergibt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
und die finanziellen Möglichkeiten der Betriebe Finanzen, fürH~ndel, Gewerbe und Industrie 
Bedacht zu nehmen. 'und für Land~ und Forstwirtschaft. . 

(2) Inhabern. von Betrieben, die Maßnahmen 
gemäß§ 19 Abs. 1 lit. b über Etsuchen einer 
Dienststelle der Arbeitsmarktverwaltung nicht 
oder .nicht ausschließlich im eigenen Interesse 
durchführen, können Zuschüsse bis zur Höhe 
des ihnen entstehenden Personal- und Sachauf-
wandes als Beihilfen gewährt werden. . 

(3) Einrichtungen, die Maßnahmen gemäß § 19 
Abs.1 lit. a oder b durchführen, können Zu­
schüsse bis zur Höhe des ihnen entstehenden 
Personal- und Sachaufwandes als Beihilfen ge­
währt werden. Von anderen Stellen für diese 
Zwecke 'gewährte finanzielle Mittel sind bei der 
Festsetzung der Höhe des Zuschusses zu berück-, 
sichtigen. 

(3) Anläßlich der Gewährung einer Beihilfe 
ist zu vereinbaren, ·daß der Empfänger einer 'Bei­
. hilfe, der ihren Bezug vorsätzlich oder grob 
fahrlässig durch unwahre Angaben oder Ver­
schweigung maßgebender Tatsachen herbeige­
führt hat, zum Ersatz des unberechtigt Empfan­
genen verpflichtet ist. 

§ 25. (l) Personen,die von den ini § 19 
Abs. 1 lit. b genannten Maßnahmen erfaßt sind 
und hiefür eine Beihilfegemäß§ 20 Abs. 2 lit. c 
beziehen, sind, sofern entweder ihr Anspruch auf 
Entgelt aus einem Beschäftigungsverhältnis, weil 
sie sich einer solchen Maßnahme unterziehen, 
oder ihre Pflichtversicherung 'wegen Urlaübes 
ohne Entgeltzahlung erloschen ist, weiterhin in 
der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall- und Pen­

(4) Die Gewährung der Beihilfen kann 
Auflagen verbunden werden, um den mit 
Beihilfen angestrebten Erfolg tunlichst 

mit sionsversicher.ung .pflichtversichert, sofern diese 
den Versicherungen nicht auf Grund anderer Vor3US-

sichern. 
zu· setzungen bestehen. Auf diese Pflichtversicherun­

gen finden die einschlägigen Vorschriften' des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 und des 

§22. Dem Bundesministerium für soziale Ver-, AllgemeinenSozialversicherungsgesetzes mit der 
waltl~ngobliegt:s:na<;hAn~örung des Beira~es für Maßgabe Anwendung, daß als Dienstgeberdie 
Arbeitsmarktpohuk, 1m Emvernehmen mIt den, Träger der Einrichtungen beziehungsweise die 
Bundesmihisterien für Finanzen, für Handel, Ge- Betriebe gelten, in denen die im § 19 Abs. 1 lit. b 
werbe' u.nd Industrie und für Land- und Forst- angeführten Maßnahmen durchgeführt werden. 
wirtschaft Richtlinien darüber zu erlassen, in, Als Grundlage für die Bemessung der. Beiträg.e 
welcher Weise die persönlichen Verhältnisse des gilt der Betrag, der auf den letzten Beitragszeit­
Beihilfenwerbers bei Gewährung einer der im, raum vor dem Erlöschendes Entgeltanspruches 
§ 19 Abs. 1 und § 27 Abs. 1 genannten Beihil-: entfiel. Die Beiträge sind aus Mitteln deI' Arbeits­
fenzu berücksichtigen sind und inwieweit diese; losenversicherung zu' tragen. 
Verhältnisse für die Bemessung der Dauer und (2) Tritt bei Fortbestand des Beschäftigurigs-
Höhe ausschlaggebend sind.' . verhältnisses infolge der Einbeziehung in' eine 

, der im § 19 Abs, 1 lit. b genannten Maßnahmen 
§ 23. (1) Auf Beihilfen gemäß §§ 19 und 20, eine Minderung des Entgeltan~piuches ein; so 

besteht kein Rechtsanspruch. gilt als aHgemeineBeitragsgrundlage der Betrag, 
(2) Für den' gleichen Zweck gewährte Beihilfen der auf den letzten Beitragszeitraum, unmittel­

sind bei Gewährung von Beihilfen nach den Vor-' bar vor der' Minderung der Beitragsgrundlage 
schriften dieses' Abschnittes zu berücksichtigen., entfiel. Hiebei sind die auf den Versicherten lind 
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den Dienstgeber entfallenden Beiträge, soweit sie 
,dem Teil. der Beitragsgrundlage entsprechen, der 
über das zustehende geminderte Entgelt hinaus­
geht, vom Träger der Einrichtung beziehungs­
weise vom Betrieb, in denen die im § 19 Abs. 1 
lit. b " genannten '. Maßnahmen ,durchgeführt 
werden, einzuzahlen. Der Mehrbetrag ist dem 
Träger der Einrichtung beziehungsweise ,dem Be­
trieb aus ,Mitteln der Arbeitslosenversicherung zu 
erstatten. 

(3) Personen, die während einer Arbeitsunter­
brechung infolge Urlaubes ohne Entgeltzahlung, 
sofern dieser Urlaub die Dauer eines Monates 
nicht überschreitet (§ 11 Abs. 3 lit. a des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes), von den 
im§ 19.Abs. 1, lit. b genannten Maßnahmen· er­
faßt werden und hiefür. eine Beihilfe gemäß § 20 
Abs. 2 lit.c beziehen, haben Anspruch auf Er-' 
S\ltz der gemäß § 53 Abs. 3 Ht. c des Allgemei­

. nen Sozialversicherungsgesetzes und der gemäß 
§ 6.1 Abs. 6 lit. c des Arbeitslosenversicherungs­
gesetzes 1958 entrichteten Beiträge Zur Sozial-' 
versicherung und zur Arbeitslosenversicherung 
durch die Arbeitsmarktverwaltung. ' 

a.) Arbeiten oder Arten von Arbeiten zu för­
dern, die geeignet sind, Arbeitslosigkeit zu 
verhüten oder zu verringern, und zwar 
durch Beschaffung zusätzlicher Arbeits­
gelegenheiten für Arbeitslose oder für 
Arbeitskräfte; die in nächster Zeit infolge 
einer Betriebseinstellung; -einschränkung 
oder -umstellung yon Arbeitslosigkeit be­
troffen werden, 

b) Unternehmen der Bauwirtschaftund der 
Land- und ForstwirtschaJt die Durchfüh-

, rung von Arbeiten in den Wintermonaten 
zu erleichtern, 

c) Arbeitnehmern in der Bauwirtschaft und 
in der Land- und Forstwirtschaft die Ar­
beit während der Wintermonate zu erleich-
tern, 

d) den Lohnausfall bei Kurzarbeit teilweise 
, abzugelten . 

(2) Auf Beihilfen gemäß Abs. .1 besteht kein 
Rechtsanspruch. 

(3) Für den gleichen Zweck gewährte Beihilfen 
sind bei Gewährung von Beihilfen nach Abs. '1 
zu berücksichtigen. ' (4) Personen, die von Maßnahmen im Sinne: 

des § 19 Abs. 1 lit. b erlaßt werden, gelten,' 
sofern sie nicht schon gemäß Abs. 1 der Voll_ i § 28. (1) Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. a 
versicherung' unterliegen, als Teilnehmer von: können als Zuschuß und ausnahmsweise als Dar­
Ausbildungslehrgängen im Sinne des §8 Abs. l' lehen gewährt werden. Die Höhe des Zuschusses 
Z. 3 lit. c ~es ~ll?emeine~ Sozialversicherungs- richtet si0 nach d:m Aufwand, de.r der ~.rbeits­
gesetzes, gle1chgulug ob dIese Maßnahmen von' losenverSIcherung 1m Falle der N1chtgewahrung 
der Arbeitsmarktverwaltung selbst oder von: der Beihilfe erwachsen würde. Der Errechnung 
,einem' von ihr damit betrauten Betrieb odert dieses Aufwandes ist die Annahme zugrunde zu 
einer solchen Einrichtung durchgeführt werden.! legen, daß alle durch die Förderung erfaßten 

, ' Personen die Anwartschaft für den Bezug des 
Aus bi 1 d iJ n g s- und S c h u I u n g sei n-; Arbeitslosengeldes nach den Vorschriften des 

r ich tun gen : Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 erbracht 
§ 26. Die Durchführung der Maß nah _; haben. Ein Darlehen darf dann gewährt werden, 

mäß § 19 Abs 1 11't b kan d mDe~ ge , wenn die für die Durchführung der' Arbeiten 
. . n von en 1enst- . . h ch" d ß .. 

stellen der Arbeitsmarktverwaltung nach Anhö- erforderl:chen .~'httel s~ 0 waren, a SI~ 
rung des Beirates für Arbeitsmarkt r'k _: selbst bel Gewahrung emes Zuschusses noch em 
eigneten Betrieben und Einrichtunge po ~tI d ge :, Fehlbetrag ergeben würde, der. die Durchfüh-

n mIt eren d Ab' .. l'ch ch AI D ,Zustimmung übertragen werden, sofern durch~ rung er r .elten unmo.g 1 . ma t: s. ar-
diese der mit den Maßnahmen angestrebte Er-! ~ehen kann em Betra? bIS zum DreIfachen .. des 
folg' gewährleistet erscheint Das B d .. _' m Betracht kommenden Zuschusses gewahrt 
. . . un esmmlste d D' H"h d D 1 h 'ch 'ch 

rium für soziale Verwaltung kann auf Vorschlag: wer en. . le 0 e es ar e ens~I tet. SI 
des Beirates für Arbeitsmarktpolitik zur Durch-' nach dem Fehlbetrag. Vora~ssetzung 1St ~elte~.s, 
führung solcher Maßnahmen erforderlichenfalls' d~ß de~ Darlehenswerber m der Lage: 1st, fur 
auch eigene Einrichtungen schaffen, sofern solche; dIe. Ruckza~lung . des ?arlehens eIne e~t­
nicht bestehen oder bestehende nicht zweckent-: sprechende SIcherheit zu bIeten. Das Darlehen 1st 
sprechend ausgebaut werden können. mit de~ ·fü: Kredite des ERP-Fonds 0!:tne Bank-

spesen Jeweils geltenden Satz zu verzmsen und, 
. . . , . .falls nicht ein kürzerer Zeitraum vereinbart 

Be.1 h ~l f e t;t zum .1"- u ~ gl el c h kur Z-! wurde, längstens innerhalb von fünf Jahren ab 
f..r 1 s t 1 ger B e s c h a f t 1 g U ng s s c h w a n- dem Tage der überweisung abzustatten; Die Ge-

k u n gen { währung der Beihilfe ist mit der Auflage zu 
§ 27. (1) .zum Ausgleich kurzfristiger Beschäf-, verbinden, daß bei den Arbeiten vom zuständi­

tigungsschwankungen können zur Sicherung von( gen Arbeitsamt zugewiesene Arbeitslose beschäf­
Arbeitsplätzen oder zur Schaffung zusätzlicher, tigt werden oder daß Arbeitskräfte, die zwar 
Arbeitsgelegenheiten Beihilfen gewährt werden,: derzeit noch in Beschäftigung stehen, aber in 
um nächster Zeit infolge Betriebseinstellung, -ein-
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schränkung oder -umstellung von Arbeitslosigkeit 
betroffen würden, weiterbeschäftigt werden. 

, (2) Beihilfen gemäß §27 Abs. 1 lit. b können 
in Form eines Zuschusses zu den Mehrkosten 
gewährt werden, die durch die Ausführung 
dieser Arbeiten in den Wintermonaten entstehen.' 
Hinsichtlich der Höhe des Zuschusses gilt das im 
Abs. 1 Gesagte sinngemäß. 

(3) Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. c können 
als Zu schuß zu den Kosten für die Winter­
arbeitskleidung,zu Fahrtkosten für Heimfahrten 
zum ordentlichen Wohnsitz sowie zur Deckung 
der erhöhten Kosten. des Lebensunterhaltes, 
wenn die Arbeit während der Wintermonate 
eine getrennte Haushaltsführung bedingt, ge­
währt werden, es sei denn, daß der Dienstneh­
mer auf Grund vertraglicher Vereinbarungen 
einen Anspruch auf diese Leistungen hat. Die 
Höhe des Zuschusses ist unter Bedachtnahme auf 
die persönlichen Verhältnisse des Beihilfen­
werbers festzulegen. 

(4) Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1lit. d können 
bei empfindlichen Störungen der Wirtschaft als 
Kurzarbeiterunterstützung gewährt werden. 

. § .29. (1) Die G~währung der Kurzarbeiter­
unterstützung . hat zur Voraussetzung,' daß 

a) die empfindlichen Störungen der Wirtschaft 
(§ .28 Abs. 4) voraussichtlich längere Zeit 
andauern werden und 

b) zwischen den für den Wirtschaftszweig in 
Betracht kommenden kollektivvertrags­
fähigen Körperschaften der Dienstgeber. 

. und der Dienstnehmer Vereinbarungen 
. über die Leistung einer Entschädigung 
während der Kurzarbeit getroffen werden. 

(2) Durch die Vereinbarung muß hinsichtlich 
des Beschäftigtenstandes, der Arbeitszeit und der 
Entschädigung sichergestellt sein: 

a) während der Kurzarbeit wird der Beschäf­
tigtenstand aufrechterhalten, es .sei denn, 
daß das Arbeitsamt in besonderen Fällen 

. eine Ausnahme bewilligt, 
b)in zwei aufeinanderfolgenden Wochen wird 

im Betrieb insgesamt mindestens 16 Stun­
den gearbeitet, 

'c) nicht voll beschäftigten. Dienstnehmern: 
wird durch den Dienstgeber, wenn die aus­
fallende Arbeitszeit innerhalb zweier auf­
einanderfolgender Wochen mehr als acht 
Arbeitsstunden beträgt, für den Arbeits­
ausfall als Kurzarbeiterunterstützung eine 
Entschädigung geleistet. Die Kurzarbeiter­
unterstützung beträgt für. die ersten acht 

(3) Als Tagessatz . des . Arbeitslosengeldes im 
Sinne des Abs. 2' lii.' cgilt der Tagesbetrag des 
Arbeitslosengeldes (§ 21 Abs. 4 des Arbeits­
losenversicherungsgesetzes 1958), den der betref,.. 
fende Dienstnehmer im Falle der Arbeitslosig­
keit unter Zugrundelegung seines Arbeitsver­
dienstes bei Vollarbeit beziehen würde. An Stelle 
der Tagessätze können Pauschalsätze treten, die 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
unter Bedachtnahme auf den Wochen- be­
ziehungsweise Monatsverdienst, die Lohnsteuer­
gruppe und die Anzahl der Kinderfreibeträge des 
Beihilfenwerbers festgesetzt werden. 

(4) Die Ven;inbarungen müssen auf bestimmte 
Zeit abgeschlossen werden. 

§ 30. Kurzarbeiterunterstützung kann auch 
aus Anlaß von Naturkatastrophen, wie Hoch­
wasser, Lawine, Schneedruck, Erdrutsch, Berg­
sturz, Orkan, Erdbeben oder ähnlichen Kata­
strophen vergleichbarer Tragweite, und deren 
Folgen gewährt werden. Hiebei gelten die Be­
stimmungen 'des § 29 mit der Maßgabe, daß die 
Erfordernisse des Ahs. 1 lit. b . und des' Abs. 2 
lit; b entfallen und' Abs. 2 lit. a und c sinn­
gemäß gelten. 

§ 31. Der Bezug von Schlechtwetterentschädi­
gung nach den Vorschriften des Bauarbeiter­
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 129, schließt den Bezug von Kurzarbeiter­
unterstützung gemäß §§ 29 und 30 aus. 

§ 32. (1) Den Dienstgebern werden die als 
Kurzarbeiterunterstützung im Sinne der ge­
troffenen Vereinbarung (§ 29) ausgezahlten Be­
träge auf Antrag von dem nach dem Standort 
des Betriebes zuständigen Landesarbeitsamt in 
der Höhe der im § 29 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 
festgesetzten Mindestansätze oderPauschalsätze 
rückerstattet. 

. (2) Der Anspruch auf Rückerstattung entfällt, 
wenn die Vereinbarung oder die aus den sonsti­
gen Bestimmungen über die Kurzarbeiterunter­
stützung sich ergebenden Verpflichtungen vom 
Dienstgeber nicht eiIigehalten werden . 

(3) Die Kurzarbeiterunterstützung. gilt für die 
Lohnsteuer· als steuerpflichtiger Lohn und für' 
sonstige Abgaben und Beihilfen auf Grundbun­
desgesetzlicher Vorschriften als Entgelt. Wähl"end 
des Bezuges der KurzarbeiterJlnterstützungrich­
ten sich die Beiträge und die Leistungen der 
Sozialversicherung nach der ,letzten Bemessungs­
grundlage vor Eintritt der Kurzarbeit. 

(4) Eine Lohnsummensteuer hat der Dienst­
geber für die Kurzarbeiterunterstützung nicht 
zu entrichten. . 

.ausfallenden . Arbeitsstundenmindestens: § 33. Die näheren Bestimmungen ,über die 
einen Tagessatz des Arbeitslosengeldes und Kurzarbeiterunterstützung . sind. vom Bundes­
für jede weitere ausfallende Arbeitsstunde ministerium für soziale Verwaltung,· nach An­
ein Achtel des Tagessatzes des Arbeits-: hörung des Beirates für Arbeitsmarktpolitik; . im 
losengeldes; Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
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Handel, Gewerbe und Industrie und für Finanzen, 
soweit es sich um Kurzarbeiterunterstützung für' 
den Bereich der Land- und Forstwirtschaft han-
delt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe­
rium . für Land-und Forstwirtschaft und für 
Finanzen zu treffen.· Sofern es sich um die Ge­
währung von Beihilfen gemäß § 27 Abs. 1 lit. b 
handelt, ist aum das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bauten und Technik her­
zustellen. 

trennten Haushaltes solcher Arbeitskräfte 
zu erleichtern, falls, diese Arbeitskräfte für 
die gemäß lit. a und b,angestrebten Zwecke 
unbedingt erforderlich sind. 

(2) Beihilfen für Maßnahmen gemäß §§ 19 
Abs. 1, 27 Abs. 1 und 35 Abs. 1 dürfen nur 
gewährt werden, wenn ihre Gewährung volks­
wirtschaftlich nützlich und im öffentlichen Inter-, 
esse gelegen ist. 

(3) Auf Beihilfen gemäß Abs. 1 besteht kein 
'§ 34. (1) Begehren um Gewährung einer Bei- Rechtsanspruch. 

hilfe gemäß § 27 Abs. 1 lit. abis e sind, sofern (4) Für den gleichen Zweck gewährte Beihilfen 
es sich um eine Einrichtung oder einen Betrieb sind bei Gewährung von Beihilfen gemäß Abs. 1 
handelt, bei dem nach dem Standort der Ein- zu berücksichtigen. 
richtung beziehungsweise des Betriebes zuständi-
gen Arbeitsamt, sofern der Arbeitsplatz aber § 36. Beihilfen gemäß§ 35 Abs. 1 lit. a und b 
außerhalb des Standortes der Einrichtung oder können,unbeschadet der Bestimmungen des 
des Betriebes gelegen ist, bei dem Arbeitsamt, in; § 37, als Zuschuß gewährt werden. Die Höhe 
dessen Sprengel der Arbeitsplatz liegt, ansonsten' des Zuschusses muß zu dem angestrebten arbeits­
beidem . nach dem ordentlimen Wohnsitz, in marktpolitischen Zweck in einem angemessenen 
Ermangelung eines solmen bei dem nach dem' Verhältnis stehen. 
gewöhnlichen Aufenthalt des Bfihilfenwerbers § 37. (1) Zum Ausgleich bei Lohnausfällenbei 
zuständigen Arbeitsamt, einzubringen. Begehren betrieblimen Umstellungsmaßnahmen gemäß 
gemäß § 27 Abs. 1 lit. d sind beim Bundesmini-. § 35 Abs. 1 lit. b' können Umstellungsbeihilfen 
sterium für soziale Verwaltung einzubringen. gewährt werden. 

(2) über Begehren um Gewährung von Bei-. (2) Die Gewährung der Umstellungsbeihilfe 
hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs-' hat zur Voraussetzung, daß zwismeIi den für den 
ausschusses, sofern die Gesamtsumme im Einzel-; Wirtschaftszweig in Betracht kommenden,kollek­
fall den Betrag von 200.000 Snicht übersteigt,! tivvertragsfähigen Körperschaften der Dienst­
das Landesarbeitsamt; in allen anderen Fällen: geber und der Dienstnehmer Vereinbarungen 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung über die Leistung einer Entschädigung an die 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium : Dienstnehmer während· der Zeit der' Umstellung 

. f, ürFinanzen. . getroffen werden. 
(3) Die Vorschriften des § 24 Abs. 3 finden 

sinngemäß Anwendung. (3) Durch die Vereinbarung muß hinsichtlich 
des Beschäftigtenstandes und der Entsmädigung 

Bei h i 1 f e n zur S ich e run g von: 
Arbeitsplätzen in Gebieten oder' 
in . Pro d u k t ion s z w e i gen, i n den e n 
nieht nu"r kurzfristig.e Unter-: 
b e s eh ä f t i gun g b e s t e h tod erd i e: 
·in nächster Zeit von strukture.1-: 
I e rAr bei t s los i g ke i t be d roh t we r-: 

den . 

sichergestellt sein: 
a) . während der Umstellung wird der Be­

schäftigtenstand aufrechterhalten, es sei 
denn, daß das Arbeitsamt in besonderen 
Fällen eine Ausnahme bewilligt, 

b) den Dienstnehmern wird vom Dienst­
geber über die auf Grund der tatsächlichen 
Arbeit gebührende Entlohnung hinaus 
eine Entschädigung geleistet, durch die in-

§35. (1) Zur Sicherung von Arbeitsplätzen in; folge der Umstellung eintretende Lohn-
"Gebieten oder in Produktionszweigen, in denen ausfälle so weit ausgeglimen werden, daß 
nieht nur kurzfristige Unterbeschäftigung besteht: der frühere Lohnstand aufrechterhalten 
oder die infolge einer Betriebseinschränkung oder wird. Der frühere Lohnstand gilt als auf-
-umstellung von Arbeitslosigkeit bedroht werden,. rechterhalten, 'wenn die EntsChädigung 
können zum Zw!!die der Verhütung oder Ver-: mindes.tens 65 v. H., sofern der Dienst-
ringerung von Arbeitslosigkeit Beihilfen gewährt nehmer jedoch im Rahmen der gemäß 
werden, um , Abs. 2 getroffenen Vereinbarungen geschult 

a) bestehende Arbeitsplätze zu erhalten, wird, mindestens 80 v. H. des Ausfalles an 
b) gefährdete Arbeitsplätze durch die Ermög-: Bruttoarbeitsentgelt beträgt. 

Hchung betrieblimer Umstellungsmaßnah- (4) Die Vereinbarungen müssen auf bestimmte 
menzu' simern, . Zeit abgeschlossen werden. 

c) die übersiedhing und Niederlassung' von ... 
Schlüsselkräften innerhalb eines Unterneh- (5) Der Bezug V'onSchlechtwetterentschadlgung 
mens sowie .die nötige Führung eines ge-i nach den Vorschriften des Bauarbeiter-Smlecht-
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wetterentschädigungsgesetzes 1957 wird in die Jahren ab dem Tage der überweisung in gleichen 
Entlohnung eingerechnet. Monatsraten abzustatten.' Ein Zinsenzuschuß 

. . . , : wird dann gewährt werden können, wenn . die 
(6) ~en Dlenstge?ern w:erden 65 v. H., sote:,n für die Durchführung der Maßnahmen erforder­

der Dienstnehmer Jedoch l~ Rahmen der gemaß ; lichen, Mittel so hoch sind, daß die Zinsenbe­
A~s. 2 getroffenen Verembarungen g:schult, lastung für ein hiefür aufgenommenes Darlehen 
wird, ~O v: ~. des. Ausfalles an .~ruttoarbeltSent- j über die finanzielle Leistungsfähigkeit des Be­
gelt fur die ·lm ~mne der gemaß ~?s: 2 und 3 : triebes hinausgeht und ohne Gewährung eines 
getroffenen V~:embarung al~ Entschadlgung aus- '; Zinsenzuschusses die Durchführung der Maß­
gezahlten Betrage auf Antrag von dem nach dem I nahmen: unterbleiben würde. Der Zinsenzuschuß 
Sta~dort d:.s Betriebes zuständigen Landes-; richtet sich nach der finanziellen Leistungsfähig­
arbeltsamtruckerstattet. . keit des Betriebes' Und ist höchstens so zu. be-

, (7,) Der A.nspruch auf Rückerstat;ung entfä~lt, messen, daß die dem Kreditnehmer verbleibende 
wenn der Dlenst~eber aus d~r Ve~em~arung Sich Zinsenbelastung nicht unter den üblichen Zins­
ergebende VerpflIchtungen mcht emhalt. 'satz für Kredite aus Counterpartmitteln für 

(8) Die Entschädigung gilt für die Lohnsteuer ähnliche Maßnahmen (BGBL Nr. 207/1962 in 
als steuerpflichtiger Lohn und für sonstige Ab- der jeweiligen Fassung) sinkt. Als Zuschuß kann 
gaben und Beihilfen auf Grund bundesgesetz- die Beihilfe bis zu höchstens 15 v. H. der tat­
licher Vorschriften als Entgelt. Während des sächlich entstandenen Kosten. dann gewäh~t wer., 
Bezuges derUmstellungsbeihilfe richten sich die' den, wenn dadurch dem Beihilfenwerber die 
Beiträge und die Leistungen der Sozialversiche- Niederlassung ermöglicht wird. 
r~ng, .nach der letzten Bemessungsgrundlage vor (4) Beihilfen gemäß Abs .. l können als, Zu-
Emtntt der Umstel:lung. schuß zur Deckung. der erhöhten Kosten des 

(9) Eine Lohnsummensteuer hat der Dienst- Lebensunterhaltes, die durch die Notwendigkeit, 
gebet für die Umstellungsbeihilfe nicht zu ent- einen getrennten Haushalt zu führen, verursacht 
richten. sind, längstens. für, die Dauer eines Jahres nach 

§ 38. (1) Beihilfen gemäß § 35 Abs. 1 lit. c 
können' nur dann gewährt werden, wenn es 
weder die finanzielle Lage des Betriebes noch 
die personlicheri Verhältnisse des Beihilfen­
werbers gestatten, die Mittel für aie in lit. C 

angeführten Zwecke aus eigenem zur Gänze 
aufzubringen und aus diesem Grunde die ge­
mäß § 35 Abs. 1 lit. a und b angestrebten Ziele 
nicht erreicht würden. 

(2) Beihilfen gemäß Abs. 1 können für über­
siedlungen als unverzinsliches Darlehen und aus­
nahmsweise als Zuschuß gewährt werden. Als 
Darlehen kann ein Betrag bis zur Höhe der tat­
sächlich entstehenden Kosten, rückzahlbar in 
gleichen Monatsraten, und zwar falls kein 
kürzerer Zeitraum vereinbart wurde, längstens 
innerhalb zweier Jahre, gerechnet ab dem Tage 
der überweisung, gewährt werden. Als Zl:lschuß 

. kaD1;t die ,Beihilfe, und zwar bis zur halben Höhe 
der tatsät:hlich entstandenen Kosten, dann ge­
währt werden, wenn die Rückzahlung eines ge­
währten Darlehens im Hinblick auf die, persön­
lichen Verhältnisse des Beihilfenwerbers eine be­
sondere. Härte darstellen würde. 

(3) Beihilfen gemäß Abs. 1 können für 
Niederlassungen als Da'rlehen und ausnahms­
weise als Zinsenz·uschuß oder Zusmuß gewährt 
werden.' Die Höhe des Darlehens muß zu dem 
angestrebten arbeitsmarktpolitischen Zweck in 
einem. angemessenen V'erhältriis stehen. Das Dar­
lehen ist mit dem für Kredite des ERP-Fonds 
ohne Bankspesen jeweils geltenden Satz zu ver­
zinsen und, falls nimt ein kürzerer Zeitraum 
vereinbart wurde, längstens innerhalb von fünf 

Aufnahme der getrennten Haushaltsführung ge,. 
währt werden,. wenn ohrie Gewährung einer 
Beihilfe die gemäß § 35 Abs. 1 lit. a und b 
angestrebten Ziele nicht erreicht würden. 

§, 39. (1) Begehren um Gewährung einer Bei­
hilfe gemäß § 35 Abs. 1 lit. a und b sind bei ' 
dem nach dem Standort des Betriebes zuständi­
gen Landesarbeitsamt, sofern es sich um eine 
Beihilfe gemäß lit. c handelt, bei dem nach dem 
ordentlichen Wohnsitz in Ermangelung eines 
solchen bei demnach dem gewöhnlichen Auf­
enthalt des Beihilfenwerbers.·zuständigen Landes­
arbeitsamt einzubringen. 

(2) über Begehren um Gewährung von Bei­
hilfen befindet nach Anhörung des Verwaltungs­
ausschusses, sofern die Gesamtsumme, im Einzel­
fall' den Betrag von 300.000 S nicht übersteigt, 
das Landesarbeitsamt; in allen anderen Fällen 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
Finanzen und' für Handel, Gewerbe und In­
dustrie, soweit' es sich jedoch um Begehren han­
delt, die den Bereich der Land- und Forstwirt­
schaft betreffen, . im Einvernehmen mit den 
Bundesministerien für Finanzen und für Land­
und Forstwirtschaft. 

(3) Die Vorschriften des § 24 Abs~ 3 finden 
sinngemäß Anwendung. 

ABSCHNITT V 

Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltungund 
Beirat für Arbeitsmarktpolitik 

§ 40. Dienststellen der Arbeitsmarktverwal­
tung im Sinne, dieses Bundesgesetzes sind das 
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Burtdesministerium für soziale Verwaltung' und Ausübung seiner Funktion verhindert, ist oder 
die diesem unterstehenden Landesarbeitsämter wenn es seines Amtes, enthoben wurde~ und 
und· Arbeitsämter. zwar bis zur Bestellung eines neuen Mitgliedes. 

Be ir a t für § 42. (1) Als Mitglieder (Ersatzmi~g1ieder) 
Ar bei ts m a r k t pol i t i k könne~ nur österreichische Staatsbürger bestellt 

§ 41. (1) Beim Bundesministerium für soziale' werden, die das 24. Leb~nsjahr vollendet haben 
Verwaltung wird ein Beirat für Arbeitsmarkt- und eigenberechtigt . sind. Ausgeschlossen. vom 
politik errichtet.· Amte eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) . sind 

. (2) Dem Beirat für Arbeitsmarktpolitik obliegt • Personen, die nach dem Geschwornen- und 
dIe Beratung des Bundesministeriums für soziale Schöffenlistengesetz, BGBl. Nr. 135/1946, in der 
Verwaltung bei' der Festlegung der zu verfol- . jeweils geltenden Fassung, wegen einer straf­
genden Arbeitsmarktpolitik. Er ist weiters in gerichtlichen Verurteilung zum ,Amte. eines 
allen Angelegenheiten zu hören, wo dies gesetz- : Geschwornen oder Schöffen unfähig sind. 
liche Vorschriften vorsehen. . (2) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden 

(3) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik setzt. für eine Amtsdauer von fünf Jahren bestellt. 
sich aus je sechs Arbeitgeber- und Arbeitnehmer- : Sie haben vor Antritt ihres Amtes dem Bundes­
v.ertretern, aus zwei Fachleuten aus dem Kreise minister für soziale Verwaltung durch Hand­
der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und schlag gewissenhafte und unparteiische Aus­
aus je einem Vertreter der Bundesministerien übung ihres Amtes zu geloben. Das Amt von 
für Finanzen, für Handel, Gewerbe und In-' Mitgliedern (Ersatzmitgliedern); die innerhalb 
dustrie, für Land- und Forstwirtschaft, für Bau- der fünf jährigen Amtsdauer bestellt. werden, 
ten und Technik; für Inneres, für Unterricht endet mit deren Ablauf. Die infolge des Ablaufes 
und aus der gleichen Anzahl von Ersatzmit- der Amtsdauer ausscheidenden Mitglieder haben 
gliedern zusammen. Die Mitglieder und Ersatz- ihr Amt bis zur Wiederbesetzung auszuüben. 
mitglieder aus dem Kreise der Arbeitgeber- und Wiederbestellung ist zulässig. . 

A~b~itn:hmer:.ertret~r werden vom Bundes".,; (3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
IIlmIstenum Jur SOZIale Verwaltung auf Grund hat ein Mitglied (Ersatzmitglied) seines Amtes 
von Vorschlagen bestellt. zu entheben, wenn ein der Bestellung entgegen-

. (4). Die Vorschläge für die Bestellung der stehendes geset.zlich~s Hindernis bekannt wird 
Arbeltgebervertreter erstattet für je zwei Mit- oder wenn es SIch emer groben Verletzung oder 
g!ieder' und ,zwei Ersatzmitglieder die Bundes- dauer~den Vernachlässigung seiner Pflichten 
kammer der gewerblichen Wirtschaft die Ver- schuldIg gemacht hat. Ein Mitglied (Ersatzmit­
einigung österreichischer Industrielle~ und die glied) ist auch dann zu entheben, wenn in 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam- seiner Berufstätigkeit eine solche Änderung ein­
mern Österreichs. Die Vorschläge für die Bestel- tritt, daß es nicht mehr geeignet erscheint, die 
lung der Arbeitnehmervertreter erstattet für je Interessen jener Gruppen wahrzunehmen, zu 
drei Mitglieder und drei Ersatzmitglieder der deren Vertretung es bestellt wurde. 
österreichische Arbeiterkammertag, für je zwei 
Mitglieder ündzwei Ersatzmitglieder der öster­
reiehische Gewerkschaftsbund und für je ein Mit­
glied urid ein Ersatzmitglied der Österreichische 
Landarbeiterkammertag. 

(5) Die Fachleute aus dem Kreise der Sozial­
und Wirtschaftswissenschaften und deren Ersatz­
mitglieder werden nach Anhörung der Inter­
essenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer ·vom· Bundesministerium für soziale Ver­
waltung bestellt. 

(6)- Die Vertreter der im Abs. 3 genannten 
Bundesministerien und deren Ersatzmitglieder 
werden vom zuständigen Bundesminister nam-
haft gemacht. . 

(7) Wird 'ein Vorschiag gemäß den Abs. 4 
und 6 nicht innerhalb zweier Monate erstattet, 
·so· bestellt der Bundesminister· für soziale Ver­
waltung diese Mitglieder aus eigenem. 

(8) Das für jedes Mitglied bestellte Ersatzmit­
glied vertritt das Mitglied, wenn dieses an der 

§ 43. (1) Den Vorsitz im Beirat für Arbeits­
marktpolitik führt der Bundesminister für soziale 
Verwaltung oder der von ihm bestellte Vertre­
ter. Der Vorsitzende kann den Beratungen des 
Beirates für Arbeitsmarktpolitik weitere Fach.­
leute beiziehen. 

(2) Der Beirat für Arbeitsmarktpolitik kann 
zur Erledigung bestimmter Aufgaben Ausschüsse 
aus dem Kreise seiner Mitglieder einsetzen. Der 
Beirat für Arbeitsmarktpolitik und die von ihm 
eingesetzten Ausschüsse, werden vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung einberufen. 

(3) Die Mitglieder des Beirates für Arbeits­
marktpolitik und alle Personen, die an den 
Sitzungen des Beirates für Arbeitsmarktpolitik 
teilnehmen, sind verpflichtet, über alle ihnen ·in 
Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen 
Amts-, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
strengste Verschwiegenheit zu' bewahren. 

(4) Die Mitglieder des Beirates für Arbeits­
marktpolitik haben Anspruch auf Ersatz . der 
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Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf Ent-' der Bezirksverwaltungsbehöide mit Geldstrafen, 
schädigung für Zeitversäumnis entsprechend den von 300 S bis 6000S oder mit Arrest 'von 
Bestimmungen, und Tarifen, 'die für Schöffen: einem Tag bis zu zwei Wochen bestraft; beide 
nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1965, BGBl. ,Strafen können auch nebeneinander verhängt 
Nr. 179, gelten; darüber hinaus gebührt ihnen werden. 
nach 'Maßgabe ihrer Inanspruchnahme ein 
Sitzungsgeld; dessen Höhe' vom Bundesmini­
steriuin für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen be­
stimmt wird. ' 

ABSCHNITT VII 

Übergangsbestimmungen 

Weitergelten von Berechtigungen 
zur Arbeitsvermittlung 

§ 44. Die bei den Landesarbeitsämtern be- '§ 49. Alle seit April 1945 vom' Bundesmini-
steh, enden Verwaltungsausschüsse (§ 76 des ' 

sterium für soziale Verwaltung erteilten Geneh- , Arbeitslosehversicherungsgesetzes 1958) haben, 
abgesehen von den ihnen nach anderen gesetz- migungen zur Ausübung der gemeinnützigen 
lichen Vorschriften übertragenen Aufgaben, bei oder erwerbsmäßigen Arbeitsvermittlung bleiben 
der Erfüllung der den Landesarbeitsämtern ob- unter den erteilten' Auflagen aufrecht. Alle 
1· d f b . d' .. sonstigen Berechtigungen zur Ausübung der 
legen en Au ga en, soweit les In diesem Bun- Ab' . 1 I" ch d' M ch 

desgesetz vorgesehen ist, mitzuwirken. In Ange-, r eltsvermltt ';lng er os en rel onate na 
legenhel't' en de A b 't 'ttl dInkrafttreten dieses Bundesgesetzes. . . r r el sverml ung .von grun -

. sätzlicher Bedeutung ist der zuständige Verwal- . 
tungsausschuß zu hören. 

ABSCHNITT VI 

Allgemeine Bestimmungen 

Z usa m m e n a rb e i t d er Die n s t s t e l­
Ien der Arbeitsmarktverwaltung 

mit andere'nSteIlen 

§ 45. Die Dienststellen der Arbeitsmarktver­
waltung haben bei der Durchführung ihrer 
Aufgaben auf die Zusammenarbeit mit den 
Trägern der Sozialv:ersicherung, .den Kranken­
anstalten, den gesetzlichen Interessenvertretun­
gen sowie mit denkollektivvertragsfähigen 
Berufsvereinigungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer Bedacht zu nehmen. 

Meldungen der K r a n k e n ver sie h e­
rungsträger 

§ 46. Die Träger der Krankenversicherung 
haben eine Ausfertigung der bei ihnen einlangen­
den An- und Abmeldungen von Dienstnehmern 
zur Sozialversicherung, nach, Prüfung auf ihre 
Vollständigkeit, an das nach dem Standort des 
Betriebes. zuständige Arbeitsamt weiterzuleiten. 

Gebührenfreiheit 

,§ 47. Die im Verfahren nach diesem Bundes­
gesetz erforderlichen Eingaben, Beilagen und 
Vollmachten sind von den Stempel- und Rechts­
gebühren des Bundes befreit. Diese Befreiung 
gilt jedoch nicht im Verfahren gemäß §§ 9 
Abs. 3, 17 und 18. 

S trafb estimm ungen 

§ 48. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim­
mungen des § 9 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes 
werden, sofern die Tat nicht nach anderen Ge­
setzen einer strengeren Strafe unterliegt, von 

Rentenbeihilfen 

§ 50. Der Anspruch auf Rentenbeihilfen der 
Personen, denen die Berechtigung zur Ausübung 
der erwerbsmäßigen Arbeitsvermittlung nach 
dem 13. März 1938 entzogen wurde, bleibt auf­
recht, solange die Voraussetzungen, unter denen 
die Zuerkennung erfolgte, vorliegen. Auf Antrag 
kann das Bundesministerium für soziale Ver­
waltung im Einvernehmen mit, dem Bundes­
ministerium für Finanzen die Rentenbeihilfen 
~rhöhen insoweit dies unter Bedachtnahmeauf 
die . Eirikommens~ und Vermögensverhältnisse 
des Rentenbeziehers notwendig erscheint. 

ABSCHNITT VIII 

Finanzielle Bestimmungen 

§ 51. (1) Der aus diesem Bundesgesetz er.,. 
wachsende Aufwand einschließlich des Verwal­
tungsaufwandes ist vorschußweise vo~ Bund zu 
bestreiten. 

(2) Der Verwaltungsaufwand umfaßt die Ver~ 
waltungskosten, die den Laridesarbeitsätntern 
und Arbeitsämtern aus der Erfüllung aller ihrer 
Aufgaben erwachsen, sowie die Vergütung an 
die Gemeinden und an die Träger der Kranken~ 
versicherung für die Mitwirkung bei der Durch­
führung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1958. 

(3) Der Verwaltungsaufwand der Larides­
arbeitsämter und Arbeitsämter ist je zur Hälfte 
aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
(Art. IV Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958) 
und aus Bundesmitteln zu bestreiten .. 

(4) Der Aufwand f\ir die arbeitsrnarktpolii:i­
schen Förderungsmaßnahmen (Abschnitt IV), 
für die Rentenbeihilfen (§ 50) ,sowie für die Ver-
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gütungengemäß Abs. 2 ist aus Mitteln der" Fassung dbs Gesetzes zur Befriedigung desBe~ 
Arbeitslosenversicherung zu bestreiten. darfes der Landwirtschaft an Arbei tskräfterr 

(5) Sofern die laufenden Einnahmen der vom 26. Februar 1935,DRGBl. I S. 310, sowie 
b alle auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen: Ar eits10senversicherung nach Abzug des Auf- . 

wand es, der aus den Mitteln der Arbeits1osen- Verordnungen. und Anordnungen, 
. 4. die Verordnung des Reichswirtschaftsniinisters versicherung zu bestreiten ist,. zur Dedmng des 

nach Abzug des 'Bundesbeitrages Zl,l den Ver-. über die Verteilung von Arbeitskräften< vom 
waltungskosten der Landesarbeitsämter und' 10. August 1934; DRGBl. I S. 786, sowie alle 
Arbeitsämter verbleibenden Aufwandes nach. auf Grund dieser Bestimmungen ergangenen 
diesem Bundesgesetz nicht ausreichen, ist der un- Verordnungen und Anordnungen, 
gedeckte Betrag aus dem Reservefonds zu ent- 5. die Verordnung zur Änderung von Vor­
nehmen. Vom Reservefonds dürfen in einem; schriften über Arbeitseinsatz und Arbeits10sen­
solch'en Fall Mittel nur so weit herangezogen: hilfe vom 1. September 1939, DRGBl. 
werden, als diese den aus den Mitteln der I S~ 1662, soweit sie sich auf den Arbeitsein­
Arbeitslosenversicherung zu bestreitenden durch-; satz bezieht, und alle auf Grund dieser Be­
schnittlichen Jahresaufwand der letzten fünf Jahre: stimmungen ergangenen Verordnungen und 
übersteigen. Anordnungen, 

ABSCHNITT IX 

Schlußbestimmungen 

: 6. die Verordnung über die Vermittlung, An­
, werbung und Verpflichtung von Arbei1:neh.., 

mern nach dem Ausland vom 28. Juni 1935, 
DRGBL I s. 903. 

Auf heb u n g von R e c h t S V 0 r- . . 
sc h r i f t e n . (2) Die Vorschnften des § 103 ader Gew:erbe-

• ordnung, RGBl. Nr. 227/1859, der §§ 198 biS 201 
, §52. (1) Alle auf Grund des § 2 des Rechts- und 300 a des Allgemeinen Sozialversicherungs­

überleitungsgesetzes, StGBl. Nr. 6/1945, in vor- i gesetzes, BGBL Nr. 189/1955; des § 98 ades 
läufige Geltung gesetzten Vorschriften, die mit GewerblidJ.eri Selbständigen-Pensionsversiche­
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in. rungsgesetzes, BGBL Nr. 292/1957, und des 
Widerspruch stehen, treten, soweit sie noch wirk- § 80 a des Landwirtschaftlichen Zuschußrenten­
sam sind, außer Kraft. Insbesondere verlieren versicherungsgesetzes; BGBL Nr. 293/1957, blei-
ihre Wirksamkeit: hen unberührt. 
1. vom Gesetz über Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927, 
DRGBl. I S. 187, der 2. Abschnitt und der 
4. Abschnitt zur Gänze sowie die übrigen Be­
stimmungen, insoweit sie sich auf die Arbeits­
vermittlung . und Berufsberatung beziehen, 
sowie alle auf Grund dieser Bestimmungen er­
lassenen Verordnungen und Anordnungen, 

2. das Gesetz über Arbeitsvermittlung, Berufs­
beratung und Lehrstellenvermittlung vom 
5 .. November 1935, DRGBl.1S. 1281, sowie 
alie auf Grund dieser Bestimmungen 'ergan­
genen Verordnungen und Anordnungen,! 

3. das Gesetz Zur Regelung des Arbeitseinsatzes 
vom 15. Mai 1934, DRGBI. 1 S. 381, in der 

I n k r a f t t r e t e nun d V 0 11 z' i e hu n g 

§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner . 1969 in Kraft. Ausführungsbestimmungen 
können bereits vor die.sem Zeitpunkt. erlassen 
werden, sie treten jedoch nicht vor Wirksam­
keitsbeginn dieses Bundesgesetzes in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung betraut. 

(3) Die Vertr,etung des Bundes als Träger von 
Privatrechte.n gemäß §§ 19 bis 39 obliegt dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung. 
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